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Modell                   Art.-Nr.     Schlägerkopf       Schaft                Flex               VE                       VK € *

EISEN 

MP-68

MP-68 BN

MP-62

MP-62 BN

MP-58

MP-52

MX-300 PRO

MX-200

MX-1000

MX-100

66807

66870

66907

66970

66208

66207B

66270

X664

X664

65907

65970

65208

65207B

65270

41008

41007

41006
 

41070

41007

41070

40508

40507B

40506

40570

40507B

40570

41206

41207

41270

41206

41207

41270

40008B

40007

40006B

40070

40008B

40007

40006B

400070 

Forged 

Forged Blk Nickel

Forged 

Forged Blk Nickel

Forged/Ti

Forged 

Forged

Forged 

Forged 
 

Forged 
 

Forged

Forged 

Forged

Forged 

Cast

Cast

Cast

Cast

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

T.T.Dynalite Gold XP, Stahl

T.T.Dynalite Gold XP, Stahl

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

T.T.Dynalite Gold XP, Stahl

T.T.Dynalite Gold XP, Stahl

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

T.T. GS95

T.T. GS95

T.T. GS95

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

Exsar IS 4, Graphit

MX Lite Stahl

MX Lite Stahl

MX Lite Stahl 

MX Lite Stahl 

R300 (S300 als Custom)

R300

R300 (S300 als Custom)

R300

R300, S300

R300, S300

R300, S300

R300 (S300 nur Custom)

R300 (S300 nur Custom)

R300 (S300 als Custom)

R300

R300, S300

R300, S300

R300, S300

R

R, S

Lady Lite, L, LT, R
(S als Custom)

Lady Lite, L, LT, R

R300, S300

R300, S300

S

Lady Lite, L, LT, R, S 

Lady Lite, L, LT, R, S 

Lady Lite, L, LT, R, S 

R300, S300

R300, S300

Lady Lite, L, LT, R

R

Lady Lite, L, LT, R

R300

R300

R300

R (S als Custom)

LT, R (S als Custom)

Lady Lite, L (S als 
Custom

LT, R (S als Custom)

R (S als Custom)

R (S als Custom)

R (S als Custom)

R (S als Custom)

4-PW

#3, Einzeleisen

4-PW

#3, Einzeleisen

3-PW

4-PW

Einzeleisen

4-PW

#3, Einzeleisen

4-PW

Einzeleisen

3-PW

4-PW

Einzeleisen

3-PW

4-PW

5-PW

Einzeleisen

4-PW

#3, Einzeleisen

3-PW

4-PW

5-PW

Einzeleisen

4-PW

#3, Einzeleisen

5-PW

4-PW

# 4, Gap & Sandwedge

5-PW 

4-PW 

Gap & Sandwedge

4-SW

5-SW 

6-SW 

Einzeleisen

4-SW 

5-SW

6-SW

Einzeleisen 

799,00

115,00

899,00
 

130,00

920,00

799,00

115,00

899,00
 

130,00

949,00

135,00

920,00

799,00

115,00

1080,00

949,00

810,00

135,00

769,00

110,00

999,00

875,00

750,00

125,00

735,00

105,00

899,00

1049,00

150,00

780,00

910,00

130,00

680,00

595,00

510,00

85,00

520,00

455,00

390,00

65,00 

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009



DRIVING-IRON
UTILITY CLUB 

MP Fli Hi Iron

MX Fli Hi

 

MX700 Hybrid

HÖLZER

MX700 Driver

MX700 Fairway 

LINKSHAND-
SCHLÄGER

MP68 LH

MP-52, LH

MX-200, LH

MX-100, LH

 

MP T-10 White 
Satin LH

MX700 Driver LH

MX700 Fairway 
LH

MX 700 Hybrid 
LH

MX Fli Hi LH

62270

40250

40250

47450

47450 

47150

47250 

668L07

668L70

652L08

652L07B

652L70

405L08

405L07B

405L70

400L08B

400L07

400L70
 
400L08B

400L07

400L06

X400

584L90

471L50

472L50

474L50

402L50

Driving Iron

Direct Long 
Iron Replace-
ment

Direct Long 
Iron Replace-
ment

Hybrid

Hybrid 

Titanium 

Stainless Steel

Forged

Forged

Forged

Cast

Cast

 

Forged
Wedge

Titanium

Stainless Steel

Utility Club

Utility Club

T.T. Dynamic Gold, Stahl

GIS 4, Graphit

MX Lite, Stahl

Exsar HS4, Graphit

Exsar HS4, Graphit

Exsar DS4, Graphit

Exsar FS4, Graphit

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl 

T.T. Dynamic Gold, Stahl 

T.T. Dynamic Gold, Stahl 

T.T. Dynalite Gold  XP, Stahl

T.T. Dynalite Gold  XP, Stahl

T.T. Dynalite Gold  XP, Stahl

Exsar IS 4, Graphit

MX Lite, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

Exsar DS4, Graphit

Exsar FS 4, Graphit

Exsar HS4, Graphit

MX Lite, Stahl
(Graphit als Custom)

R300, S300

LT, R, S

Lady Lite, L

R, S

LT, R, S

Lady Lite, L 

LT, R, S
Lady Lite, L

Lady Lite, L, LT, R, S

R300 (S300 als Custom)

R300, S300

R300, S300

R300, S300

R300, S300

R300, S300

R300, S300

R300, S300

LT, R, S (alle als Custom)

LT, R, S (alle als Custom)

LT, R, S (alle als Custom)

R (S als Custom)

R (S als Custom)

R (S als Custom)

R (S als Custom)

Wedge Flex

LT, R, S

LT, R, S 

LT, R, S

R, S

18°(#2), 21°(#3), 24°(#4)

17°(#2), 20°(#3), 23°(#4), 
26°(#5) (17° Lite als Cus-
tom)
23°(#4), 26°(#5)

17° (#2), 20°(#3), 23°(#4), 
26°(#5)

17°, 20°, 23°, 26°, 29°

23°, 26°, 29° 

9.5°, 10.5°, 12°, HL(13.5°)
12°, HL (13.5°)

15°(#3), 18°(#5), 21°(#7)
4-PW
#3 (als Custom)

4-PW

#3 (als Custom)

3-PW

4-PW

#3 (als Custom)

3-PW

4-PW

#3 (als Custom)

4-SW

5-SW

#4 (als Custom)

4-SW

5-SW

5-PW

#4 (als Custom)

52°/7, 56°/10 Low Bounce, 
56°/13, 
60°/5 Low Bounce, 60°/9

9.5°, 10.5°

#3, #5

20°, 23°

20°(#3), 23°(#4), 26°(#5)

119,00

129,00

129,00

100,00

149,00

149,00 

299,00

169,00 

799,00

115,00

920,00

799,00

115,00

840,00

735,00

105,00

680,00

595,00

85,00

520,00

455,00

390,00

65,00

115,00

299,00

169,00

149,00

100,00

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009

Modell                Art.-Nr.     Beschreibung  Schaft                      Flex                  VE                VK € *

Modell                Art.-Nr.     Schlägerkopf    Schaft                      Flex                  VE                   VK € *

Modell                Art.-Nr.     Schlägerkopf    Schaft                      Flex                  VE                VK € *



WEDGES

MP T-10 White 
Satin

MP T-10 Black 
Satin

MX Wedge 
Chrome

MX Wedge 
Black Nickel 

PUTTER

Bettinardi by 
Mizuno, Putter 
Black Carbon

Bettinardi by 
Mizuno, Putter 
Black Carbon
Belly

Bettinardi by 
Mizuno, Putter 
C-Type

ACADEMY

Academy Junior 
Set 120

Academy Junior 
Set 140

58490

58590

40790

40890 

BnardiBC

BnardiBCB

BnardiC 

204J06 +
Bjunior 

204J06 +
Bjunior

Forged
Wedge

Forged
Wedge

Forged

Forged 

Milled Steel

Milled Steel

Milled Steel 

Aluminium Driver,
Milled Steel iron

Aluminium Driver,
Milled Steel iron

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T. Dynamic Gold, Stahl

T.T.Dynalite Gold XP, Stahl
Exsar IS4, Graphit

T.T.Dynalite Gold XP, Stahl
Exsar IS4, Graphit

Stahl / 33", 
Stahl / 34",
Stahl / 35", 

Stahl / 43" ( Belly )

Stahl / 34" und 35" 

Lightweight Graphit 
Junior Schaft

Lightweight Graphit 
Junior Schaft

Wedge Flex

Wedge Flex

R300, S300
LL, L, LT, R, S 

R300, S300
LL, L, LT, R, S 

Junior

Junior

50°/6, 52°/7, 54°/9, 56°/10 
low bounce, 56°/13
58°/10, 60°/5 low bounce, 
60°/8, 64°/7

50°/6, 52°/7, 54°/9, 56°/10 
low bounce, 56°/13
58°/10, 60°/5 low bounce, 
60°/8, 64°/7

50/07, 55/12, 60/08
50/07, 55/12, 60/08

50/07, 55/12, 60/08
50/07, 55/12, 60/08 

BC1, BC2, BC3,BC4,BC5
BC1, BC2, BC3,BC4,BC5
BC1, BC2, BC3,BC4,BC5

BC5B Belly

C1, C4

Driver, Utility, 3 
Eisen, Putter und Bag (nur 
zusammen erhältlich)

Driver, Utility, 3 
Eisen, Putter und Bag (nur 
zusammen erhältlich)

Modell            Art.-Nr.     Schlägerkopf     Schaft                 Flex                 VE                   VK € *

Modell            Art.-Nr.     Schlägerkopf     Schaft                 Flex                 VE               VK € *

Modell            Art.-Nr.     Beschreibung    Schaft                 Flex                 VE                 VK € *

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009

115,00

115,00

115,00
125,00

115,00
125,00 

259,00
259,00
259,00

279,00

229,00 

219,00
60,00

219,00
60,00



Modell       Schaftmöglichkeiten                                             VK € *

 MX-700

Fairway Woods
MX-700

MX-700 Hybrids

MP-68, MP-62,  MP-52,
MP T-10

MP-68 Black Nickel
MP-62 Black Nickel

MP-58

MX-300 PRO

MX-200

299,00
299,00
349,00
499,00
349,00
349,00
349,00
449,00
349,00
349,00
349,00
349,00

169,00
219,00
219,00
349,00
219,00
219,00
219,00
299,00
219,00
219,00
219,00
219,00
219,00

149,00
199,00
199,00

115,00
115,00
115,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
140,00
145,00

130,00
130,00
130,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
155,00
160,00

135,00
135,00
135,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
155,00
164,00

 
110,00
110,00
110,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
132,00
135,00
145,00

105,00
105,00
105,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
125,00
125,00
140,00

MIZUNO EXSAR DS4 - LL, L, LT, R, S 
FUJIKURA FIT-ON E360 - R, S, X
FUJIKURA FIT-ON E150 - R, S
GRAFALLOY EPIC - R, S, X
GRAFALLOY PROLAUNCH BLUE - 65R, 65S, 65X
GRAFALLOY PROLAUNCH PLATINUM - R, S, X
GRAFALLOY PROLAUNCH RED - 65R, 65S, 65X
ALDILA VOODOO - RVS6, SVS6, XVS6, RVS7, SVS7, XVS7
ALDILA VS PROTO - 65R, 65S, 65X
ALDILA NV - 65R, 65S, 65X, 75R, 75S, 75X, 85S, 85X
ALDILA NVS - 55L, 55A, 65R, 65S, 65X, 75R, 75S, 75X
UST PROFORCE V2 65 - R, S, X

MIZUNO EXSAR FS4 - LL, L, LT, R, S
FUJIKURA FIT-ON E360 - R, S, X
FUJIKURA FIT-ON E150 - R, S
GRAFALLOY EPIC FAIRWAY - R, S, X
GRAFALLOY PROLAUNCH BLUE FAIRWAY - R, S, X
GRAFALLOY PROLAUNCH PLATINUM - R, S, X
GRAFALLOY PROLAUNCH RED FAIRWAY - R, S, X
ALDILA VOODOO - RVS6, SVS6, XVS6, RVS7, SVS7, XVS7
ALDILA VS PROTO 65 - R, S, X
ALDILA VS PROTO 85 FAIRWAY - R, S, X
ALDILA NV - 65R, 65S, 65X, 75R, 75S, 75X, 85S, 85X
ALDILA NVS - 55L, 55A, 65R, 65S, 65X, 75R, 75S, 75X
UST PROFORCE V2 65 - R, S, X

MIZUNO EXSAR HS4 - LL, L, LT, R, S
ALDILA NV HYBRID - 85R, 85S, 85X
ALDILA NVS HYBRID - 85R, 85S, 85X

DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100, Wedge Flex
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNALITE GOLD XP - R300, S300
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
MIZUNO EXSAR IS4 - LT, R, S (nur für MP-52)
GS-95 - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNALITE GOLD XP - R300, S300
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100 
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNALITE GOLD XP - R300, S300
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X 

DYNALITE GOLD XP - R300, S300
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100 
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS4 -LL, L, LT, R, S 
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

DYNALITE GOLD XP - R300, S300
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100 
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS4 -LL, L, LT, R, S 
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

cop - custom order programm

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009



Modell       Schaftmöglichkeiten                                             VK € *

MX-1000

MX-100 

MP FliHi

MX FliHi

MX Wedges

130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
150,00
164,00

65,00
85,00
85,00

119,00
119,00
119,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
140,00
150,00

100,00
100,00
100,00
100,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
122,00
129,00
136,00

115,00
115,00
115,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
136,00
125,00
145,00

GS-95 - R300, S300
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100, Wedge Flex
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
DYNALITE GOLD XP - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS4 -LL, L, LT, R, S 
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

MX Lite
DYNAMIC GOLD - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS4 -LL, L, LT, R, S
 
DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100 
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNALITE GOLD XP - R300, S300
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300 (n.a. für #2)
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

MX Lite
DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100 
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100
DYNALITE GOLD XP - R300, S300
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300 (n.a. für #2)
MIZUNO EXSAR IS4 -LL, L, LT, R, S 
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

DYNALITE GOLD XP - R300, S300
DYNAMIC GOLD SUPERLITE - R300, S300, X100, Wedge Flex
DYNAMIC GOLD - R300, S300, S400, X100 
FST KBS TOUR - R, S, X
RIFLE - 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PROJECT X RIFLE - 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
NIPPON N.S. PRO 950GH - R, S, X
NIPPON N.S. PRO 1150GH TOUR - R, S, X
GS-95 - R300, S300
MIZUNO EXSAR IS4 - LL, L, LT, R, S 
MIZUNO EXSAR IS2 TOUR SPEC - R, S, X

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009

CUSTOM-FITTING INFORMATIONEN: GRIFFE

STANDARD GRIFFE - GOLFPRIDE:

Standard Griffe - Golfpride 
M-21 Mizuno 58* 
M-21 Mizuno 58 Round* 
M-21 Mizuno 56* 
Tour Velvet 58* 
Tour Velvet 58 Round 
Tour Velvet 60 
Tour Velvet 56 
Tour Velvet Cord BCT 58 
Tour Velvet Cord BCT Blue 60R 
Tour Velvet Midsize 
V-55 58 
V-55 Full Cord 58 
DD2 60 Round 
New Decade Multi Compound Blue 58* 
New Decade Multi Compound Red 58 
New Decade Multi Compound Midsize Red  

HERREN CUSTOM GRIFFE - LAMKIN:

Cross Line Tour 58   
Cross Line Tour 58 Round
Cross Line Tour Full Cord 58
Cross Line Tour Midsize
Cross Line Tour Full Cord Midsize 58 
Dual Density Torsion Contol 58

DAMEN CUSTOM GRIFFE:

Winn DSI*
Tour Velvet Pink TBC

* mit Mizuno Logo

LÄNGE / SCHWUNGGEWICHT 

•	 Für	die	meisten	Mizuno-Eisen	gibt	es	leichtere	Köpfe,	die	ab	einer	Verlängerung		 	
 von einem halben Inch verwendet werden, um das Schwunggewicht möglichst   
 konstant zu halten. Jede Verlängerung über ein halbes Inch erhöht das Schwung-  
 gewicht über die empfohlene Größe von D0-D2 (Als groben Anhaltspunkt    
 können Sie mit einer Erhöhung von 3 Schwungpunkten pro halbem Inch rechnen.). 
•	 Eisen	können	bis	zu	einem	Inch	gekürzt	und	bis	zu	zwei	Inch	verlängert	werden.	
•	 Hölzer	können	von	einem	halben	Inch	kürzer	bis	zu	einem	halben	Inch	länger	bestellt		 	
 werden. 

LOFT UND LIE-ANPASSUNG 

•	 Mizuno-Eisen	können	von	2°	Grad	flat	bis	4°	upright	gebogen	werden. 
 Es wird nicht empfohlen, über die angegebene Gradzahl zu biegen, da dies 
 Beschädigungen am Hosel nach sich ziehen kann. 
•	 Der	Loftwinkel	bei	Mizuno-Eisen	kann	bis	zu	2°	stronger	gebogen	werden,	dies 
 hat allerdings zur Folge, dass der Schläger weniger Bounce und mehr Offset erhält.

GRIFFE UND GRIFFSTÄRKE 

•	 Mizuno	verwendet	Herren	58	Griffe,	für	alle	Herrenschläger	mit	Ausnahme	des		 	
 Dynamic Gold R300 Schaftes,  bei dem ein Herren 56 Griff verwendet wird.
•	 Griffe	können	mit	bis	zu	4	Lagen	Tape	unterlegt	werden. 
 Midsize Griffe entsprechen 5 Lagen Tape.

cop - custom order programm



GOLFTASCHEN

Mizuno Tour 10"

Mizuno Tour 9"

Mizuno Tour Cart PU 
9.5"

Mizuno Den Caddy 

Shinken 9"

Neo 9.5"

Omega V Trolley 9.5" 

Speedster 9.5"

Twister IV 8.5"

Aerolite DLX 8.5"

Aerolite III 8.5"

Renegade II 8.5"

Weekender Bag V 6"

Scratch Sac IV 

HANDSCHUHE

Mizuno Skintite 
Leder 

Mizuno	Retroflex	
Leder 

MIZUNO Active Flex
AW

Mizuno Biolock 
Innergrip AW 

Rain Fit
AW 

X Flex
AW 

DualFlex

Mizuno Hana

Thermagrip

Thermal Mittens

BTOUR10

BTOUR9

BTCARTPU2

BTDNCDY2

BSHINKEN

BNEO

BOMEGAV

BSPEED2

BTWISTER4

BLITEDLX

BLITE3

BRENEGADE2

BWEEKENDV

BSCRATCH4 

GST900ML
GST900MR

GRF500RBML
GRF500RBMR
GRF500RBLL
GRF500RBLR

GAF800ML
GAF800MR

GBL900ML

GR600ML 
GR600MR 
GR600LL 
GR600LR 

GXF800ML
GXF800MR
GXF800LL
GXF800LR

GTF700ML
 
GTF700LL

GMH800LL

GTG700

WM600

Tourbag

Tourbag

Tour-Trolleybag  

Tourbag Miniatur 

Trolleybag

Trolleybag

Trolleybag

Trolleybag

Stand/Trolleybag

Standbag

Standbag

Standbag

Carrybag/Stand

Carrybag 

Lederhandschuh 
Lederhandschuh 

Lederhandschuh 
Lederhandschuh 
Lederhandschuh 
Lederhandschuh 

Allwetterhandschuh
Allwetterhandschuh

Allwetterhandschuh

Allwetterhandschuh

Allwetterhandschuh
 

Allwetterhandschuh

Allwetterhandschuh

Synthetikleder-Handschuh
 
Doppelpackung 
Synthetikleder-Handschuh 

Doppelpackung 

Allwetterhandschuh

Winterhandschuh

Winterhandschuh

Herren: S, M, ML, L, XL 
Rechtshand lieferbar

Herren: S, M, ML, L, XL
Rechtshand lieferbar
Damen: S, M, ML, L 
Rechtshand lieferbar

Herren: S, M, ML, L, XL
Rechtshand lieferbar

Herren: S, M, ML, L, XL
nur Linkshand lieferbar 

Herren: S, M, ML, L, XL 
Rechtshand lieferbar 
Damen: S, M, ML, L 
Rechtshand lieferbar 

Herren: S, M, ML,  L, XL 
Rechtshand lieferbar 
Damen: S, M, ML, L 
Rechtshand lieferbar 

Herren: S, M, ML, L, XL 
nur Linkshand lieferbar 
Damen: S, M, ML, L 
nur Linkshand lieferbar 

Damen: S, M, ML, L 
nur Linkshand lieferbar 

Herren: S, M, ML, L, XL 

eine Größe

staff (mit Beschriftung oder Bestickung 
möglich gegen Aufpreis) 

staff (mit Beschriftung oder Bestickung 
möglich gegen Aufpreis) 

staff 

staff 

staff, black/platinum

royal-blue/black, bronze/black, charcoal/
black

silver/emerald, black/royal, black/fire, staff

white/emerald, black/platinum, white/royal, 
mid-blue/white, pink/platinum

charcoal/gold, staff, black/white, white/
emerald

black/platinum, white/royal, white/red, white/
gold, white/pink

white/black, black/black, sky-blue/black, 
emerald/black, fire/black, staff

silver/black, black/black, royal-blue/black, 
fire/black

platinum/black, sky-blue/black,  orange/
black, fire/black, pink/black, staff

platinum/black, royal/black, emerald/black, 
fire/black, black/black 

staff

white/black, staff  
white/black, staff 
white/white, white/sky
white/white, white/sky

white/black, white/red, black/black, staff
white/black, white/red, black/black, staff

white/black

black/black, navy/black 
black/black, navy/black 
black/black, navy/black 
black/black, navy/black 

white/black, white/royal, black/black
white/black, white/royal, black/black
white/black, white/royal, black/black
white/black, white/royal, black/black

white/black, white/indigo 

white/black, white/indigo 

black/silver, navy/sky-blue, mid-blue/sky-blue, 
brown/orange, pink/purple, white/pink,
green/silver

black

black

399,00

349,00

279,00

99,00

249,00

189,00

179,00

149,00

179,00

149,00

129,00

99,00

79,00

49,00 

22,00

19,00

15,00

20,00

14,00

10,00

25,00

12,00

27,00

25,00

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009

Modell               Art.-Nr.         Beschreibung        Größe    Farbe                              VK € *



REGENBEKLEIDUNG/
TEXTILIEN

Mizuno ImpermaLite Rain 
Jacket (Full Zip)

Mizuno ImpermaLite Rain 
Pant

Mizuno ImpermaLite 1/4 Zip 
Rain Top 

Mizuno ImpermaLite Flex 
Short Sleeve Rain Top

Mizuno Ladies Impermalite 
Rain Jacket

Mizuno Ladies ImpermaLite 
Rain Pant

Mizuno Windlite 1/4 Zip L/S 
Showertop

Mizuno WindLite S/S 1/4 Zip

Windlite 1/4 Zip Fleece

Mizuno WindLite Sweater 
1/4 Zip

Turtle Neck Breather

BIO GEAR

Virtual Body Mock

High Neck Tee Mesh

Crew Neck Tee Mesh

V-Neck Sleeveless Mesh 

POLO-SHIRTS/
SHORTS/GÜRTEL

Drylite Airmesh Golfer

Drylite Performance II

Impermalite Performance Short

MRB Leather Belt

MRB Webbing Belt

GOLFSCHUHE

Stability Style 002

Stability Style 008

Light Style 009

Spikes

BREATH THERMO 
APPAREL LADY

Expedition Wool H/Z 
Longsleeve Shirt

Expedition Wool Long Tight 

93WJ912 

93WP910

93WJ915 

93ST100

93LWJ912

93LWP912

93WT820

93WT830

93WS810

93MH901

93BT407+
93MT203 

93BG800

60BS900

60BS901

60BS902 

93MT100

93MT903

93CS100

BL900 

BW900

45KM002

45KO008

45KO009

45ZD5067

73CL870

73CL876 

Jacke

Hose

Rain-Shirt

Wind-Shirt

Jacke

Hose

Wind-Shirt

Wind-Shirt

Wind-Fleece

Wind-Sweater 

Rolli 

Langarm-Funk-
tions-Unterhemd

Kurzarm-Funk-
tions-Unterhemd

Kurzarm-Funk-
tions-Unterhemd

Ärmelloses-Funk-
tions-Unterhemd 

Poloshirt 

Poloshirt 

Short

Ledergürtel

Stoffgürtel 

Golfschuh

Golfschuh

Golfschuh

Spikes

Langarm-Funk-
tions-Unterhemd

lange Funktions-
Unterhose

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L

XS, S, M, L

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL 

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL 

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

32", 34", 36", 38", 40"

1 Stück

1 Stück 

UK 6-11

UK 6-11

UK 6- 11

14 Stück

XS, S, M, L, XL 

XS, S, M, L, XL

staff, black/white, white/charcoal, sky/
black

black 

staff, white/black, black/sky

black/white, staff, white/black

sky/white

black

white, black, royal, emerald

white, black, royal-blue, emerald

black, stone

black/charcoal, white/grey, royal/blue

ivory, black, navy 

white/silver, black/silver

white/silver, black

white/silver, black

white/silver, black 

white/mid-blue, greyl/mid-blue, black/
mid-blue, mid-blue/white, royal/white

black, grey, mid blue, royal, white
black, grey, stone

black, grey, stone

black/platinum; white/platinum; 
white/black

black/platinum, white/platinum, 
charcoal/black, royal/platinum, olive/
black, red/black

white/black

white/black , white/silver

white/brown, black/white

black

black 

169,00

129,00

119,00

129,00

169,00

129,00

109,00

99,00

119,00

109,00

49,00 

49,00

44,00

42,00

39,00 

49,00

49,00

59,00

39,00

15,00 

179,00

159,00

129,00

14,00

69,00

59,00 

Modell                  Art.-Nr.    Beschreibung      Größe    Farbe                                 VK € *

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009



BREATH THERMO 
APPAREL MENS

Breath Thermo Extreme 
Mock 1/4 Zip LS

Breath Thermo Virtual 
Body Mock 1/4 Zip LS

Breath Thermo Virtual 
Body Mock LS

Breath Thermo Virtual 
Body Long  Tight 

ZUBEHÖR

Caps

Visor

Winter Mützen

Giftpack

Headcover Wood/Hybrid

Tour Headcover

H/Cover Putter

Umbrella

Towel

Onboarder Travel Bag

Locker Holdall 

Traveller Wheelbag

Ballbag

Shoe Bag

Organiser Briefcase

Mizuno Traveller Clubbag 

Mizuno Tour Clubbag

Mizuno Tour Elite Clubbag

Mizuno Heritage Hat Clip

Mizuno Paperbags

93BT805

73CF760

73CF762

73CF766

BC815P

BC500P

BC940P
BC800P

BC805P

BC930P
BC900P

BC960P

BC920P

BC950P
BH830P
BH900P

BS800P
BS800P

C2350
C2450 

45PH833000
BCH900

HCBNARDIBC
HCBNARDBCB
CMBCSHC

U600

U650
U850

ZT600
ZT663 

L804

L803

L805

L800

L801

L802

TV800

TT805

TE810

07Marker

Langarm-Funktions-
Unterhemd

Langarm-Funktions-
Unterhemd

Langarm-Funktions-
Unterhemd

lange Funktions-Unter-
hose

Flexfit Sport Contrast Cap

Flexfit Cap

Pinstripe Cap
Mizuno Tour Cap 

Mizuno Tour Contrast Cap

Platoon Cap
Tour Waterproof Cap 

Tour Visor

Sun Visor Ladies 

Peak Beanie - Mütze
Tour striped Beanie - Mütze
Fleece Winter-Mütze 

Geschenkbox
Geschenkbox

MX700 Hybrid Headcover
MX-Fli Hi Headcover 

Tour Headcover
Tour Headcover

mit Klettverschluss

Twin Canopy Umbrella

Umbrella 32"
Umbrella 32"

Caddietuch mit Clip (small)
Tour Towel (large)

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL
 

3er Pack

6er Pack

3er Pack
3er Pack

3er Pack

3er Pack
3er Pack

3er Pack

3er Pack

3er Pack
3er Pack
3er Pack

einzeln
einzeln

17; 20; 23; 26; 
29 #3, #4, #5 

Driver, # 3, # 5, 
blank

BC #1 - #5
BCB #5
C-Serie

einzeln

einzeln
einzeln

einzeln
einzeln 

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

einzeln

100 Stück

ivory/black, black/charcoal, royal-blue/black

blue/black, black/red 

blue/black, black/red 

blue/black, black/red 

white/silver, royal-blue/black, fire/black, 
charcoal/black
black, navy, white sortiert mit: 2x white, 2x 
middle-blue, 2x burgundy
white/navy, charcoal/white, brown/white
sky-blue, royal-blue, emerald, gold,
orange, fire, wine, black, white
white/black, black/black, sky-bue/black, royal-
blue/black, gold/black, orange/black, fire/black
brown, black, stone
royal/black, white/black, black/black

staff, black/white, charcoal/white, fire/white, 
white/black
pink, black, white

grey, black, white
black, navy, white, ecru
black, cobalt, charcoal

cap, headclip, towel 
cap, headclip, towel 

white

black (für Bettinardi-Putter)
black
staff (für Bettinardi-Putter)

staff, black, black/white, emerald/white,
red/white
black
black/white, emerald/white, red/white, staff, 
pink/white

navy, black, pink
staff 

black

black

black

black

black

black

black

black

black

silber

white/navy

69,00

59,00

59,00

59,00

48,00

96,00

60,00
48,00

48,00

60,00
45,00

45,00
45,00

60,00
45,00
50,00

29,00
29,00

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00
20,00
52,00

40,00

30,00
30,00

12,00
20,00

129,00

59,00

169,00

29,00

19,00

89,00

149,00

199,00

249,00

10,00

20,00

Modell            Art.-Nr.          Beschreibung              Größe   Farbe                                VK € *

VK* = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in EURO 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gültig ab 15.09.2009



national fitting centre

Jakob Skowronek        0151-14 71 65 43   jskowronek@mizuno.de Norddeutschland / Polen
Björn Klöpfer        0151-14 71 65 48   bkloepfer@mizuno.de  Westdeutschland
Mikael Nilbrink        0151-14 71 65 42   mnilbrink@mizuno.de  Süddeutschland West
Florian Muthmann        0151-14 71 65 46   fmuthmann@mizuno.de  Süddeutschland Ost / Österreich / Tschechien / Slowakei 

Customer Service      089 - 450 50-0  info@mizuno.de

Name   Tel.  E-Mail   Gebiet

mizuno sales team

Bieten Sie Ihren Kunden den einmaligen Service eines kostenlosen Custom Fittings in einem unserer 
National Fitting Centres an!

Die National Fitting Centres sind mit der neuesten Fitting-Technologie ausgestattet und ein radar-basiertes Messgerät (Trackman) liefert 

präzise Daten zu allen Flugdaten des Balls. Hier wird nicht nur ermittelt, welcher Schläger am besten zu welchem Golfer passt, sondern es 

werden auch die Länge des Schafts, sowie Loft- und Lie-Winkel individuell eingestellt.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter 089-450 50 0 an oder fordern Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für unser neues Online-

Buchungssystem an.

Bitte beachten Sie: Die Fitting-Daten werden ausschließlich dem 

Händler zur Verfügung gestellt, der den Fitting-Termin gebucht hat. 

Ab sofort können Sie die Termine selbst buchen!

Fordern Sie die Zugangsdaten zum Online-Buchungssystem unter info@mizuno.de an.

NFC in München 
(Indoor oder auf der Driving Ranch 
in Brunnthal):

Mizuno Corporation
Rosenheimerstr. 143d
81671 München
Germany

NFC in Neuss 
(Driving Range):

Golfanlage Hummelbachaue
Am Golfplatz 1
41469 Neuss
Germany
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Verkaufs- und Zahlungsbedingungen
§ 1 Geltung der Geschäftsbedingungen
(1) Die Lieferungen, Leistungen einschließlich aller Nebenleistungen, Auskünfte, Angebote und Vertragsabschlüsse des

Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen verträglichen
Beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

(2) Den Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Geschäftsbedingungen des Käufers
sind nur für den Verkäufer verbindlich, wenn dieser die Geschäftsbedingungen des Käufers ausdrücklich schriftlich aner-
kannt. Die Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung vorbehaltlos ausführt.

(3) Diese Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen i.S.v. § 14 BGB, wenn der Vertrag zum Betrieb des
Unternehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtlichen Sonder-
vermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluß
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Auf Angebote des Käufers hin kommen alle Verträge mit Zugang der

schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers, spätestens mit Übersendung der Ware zustande.
(2) Maßgebend für den Inhalt des Vertrages sind die Auftragsbestätigungen unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Hiervon abweichende Vereinbarungen, Ergänzungen und Nebenarbeiten, auch durch die Vertreter des Verkäufers, bedürfen
stets der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer.

§ 3 Vertragsleistungen des Verkäufers
(1) Die technischen Daten der Kataloge, Listen, Abbildungen und Zeichnungen (einschließlich Gewichts- und Maßangaben)

sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Das gleiche gilt für alle Daten der Verkaufsunterlagen des Verkäufers. Solche
Angaben stellen jedoch keine Garantiezusagen dar; Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen
Bestätigung durch den Verkäufer.

(2) Der Verkäufer kann jederzeit andere als die bestellten Waren liefern- beispielsweise bei technischen Änderungen,
Produktionsänderungen, Nachfolgemodellen-, sofern die Änderung oder Abweichung für den Käufer zumutbar ist, insbe-
sondere wenn sie ihm günstig oder unwesentlich ist.

§ 4 Preise
(1) Alle Lieferungen erfolgen zu den am Tage des Versandes gültigen Listenpreisen des Verkäufers zzgl. der jeweils geltenden

Umsatzsteuer.
(2) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, seine Erzeugnisse mit unverbindlichen Preis-Empfehlungen zu versehen.

§ 5 Lieferung und Lieferzeiten
(1) Die Lieferungen erfolgen ab Auslieferungslager. Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Ware geht auf den

Käufer über, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben ist, spätestens jedoch mit Verlassen des
Werks oder des Lagers des Verkäufers. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Der Versand erfolgt
im Auftrag des Käufers.

(2) Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu
vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Jedoch ist der
Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.

(3) Der Verkäufer versendet mit Transportmitteln seiner Wahl auf seine Kosten und auf Gefahr des Käufers an dessen
Geschäftsadresse. Falls der Käufer Sonderwünsche hinsichtlich der Versendung hat, ist der Verkäufer berechtigt, dadurch
entstehende Mehrkosten dem Käufer in Rechnung zu stellen. Transportschäden hat der Käufer dem Verkäufer unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Das Schadensprotokoll des Frachtführers ist beizufügen.

(4) Wird eine Mindestauftragssumme von EURO 200,– ohne Mehrwertsteuer unterschritten, so ist der Verkäufer berechtigt,
dem Käufer die Kosten für Verpackung und Versendung in Rechnung zu stellen.

(5) Der Verkäufer ist zu Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern diese für den Käufer nicht unzumutbar sind.
(6) Liefertermine und Lieferfristen sind nur bei schriftlicher oder fernschriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer verbind-

lich. Der Liefertermine bezeichnet den Abgang vom Werk bzw. Lager. Oder die Mitteilung der Versandbereitschaft.
(7) Wird die vom Verkäufer geschuldete Lieferung oder Leistung im Falle höherer Gewalt oder durch sonstige unvorherseh-

bare und von ihm unverschuldete Umstände verzögert (z.B. Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Transporthindernisse,
Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen- jeweils auch bei den Vorlieferanten- sowie nicht rechtzeitige Selbst-
belieferung), so verlängert such die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlauffrist. Wird
durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, so wird der Verkäufer von der Lieferver-
pflichtung frei. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Soweit der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei wird, gewährt er
etwa erbrachte Vorleistungen des Käufers zurück.

(8) Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers bleibt unberührt, setzt aber voraus, dass der Verkäufer die Verzögerung zu
vertreten hat. Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob
er nach Fristablauf wegen Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung
bzw. Aufwendungsersatz verlangt oder auf die Lieferung besteht.

(9) Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, so wird der Verkäufer dem Käufer - beginnend ein Monat nach
Anzeige der Versandbereitschaft - die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnen. Der Verkäufer ist jedoch
berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer angemessenen Frist und nach einer entsprechenden Vorankündigung ander-
weitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemesser verlängerter Frist zu beliefern.

(10)Der Verkauf der gelieferten Ware ist ausschließlich an Endverbraucher gestattet. Bei Abgabe an Wiederverkäufer ist der
Verkäufer berechtigt, vom Käufer für jeden vertragswidrig verkauften Artikel eine Vertragsstrafe in Höhe des erzielten
Verkaufspreises, mindestens aber in Höhe seiner Abgabepreise zu verlangen, von bestätigten Aufträgen zurückzutreten
und den Käufer von weiterer Belieferung auszuschließen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Verkäufers blei-
ben ausdrücklich unberührt.

§ 6 Sach- und Rechtsmängel
(1) Der Verkäufer erbringt die zugesagten Leistungen nach dem zur Zeit der Beauftragung geltenden Stand der Technik sowie

den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und unter Beachtung der branchenüblichen Sorgfalt.
(2) Soweit die Leistung des Verkäufers innerhalb der Verjährungsfrist einen Sach- oder Rechtsmangel (nachstehend: Mangel)

aufweist, dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag, hat der Käufer nach der Wahl des Ver-
käufers Anspruch auf Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Die hierzu notwendigen Aufwendungen,
wie z. B. Lohn-, Material-, Transport- und Wegekosten trägt der Verkäufer nur, soweit diese Aufwendungen sich nicht dadurch
erhöhen, dass ein Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Käufers verbracht wurde, es sei
denn, diese Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt - unbeschadet etwaiger Schadensersatz-
und Aufwendungsersatzansprüche gemäß § 8 - die Vergütung zu mindern oder – sofern die Pflichtverletzung des Ver-
käufers nicht nur unerheblich ist - vom Vertrag zurückzutreten.

(4) Voraussetzung für die Haftung der Verkäufer für Mängel ist, dass
(a) keine der folgenden Umstände vorliegen:

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. in Betriebsetzung durch den Käufer oder
Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austausch-
werkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit diese Umstände nicht auf Verschulden
des Verkäufers zurückzuführen sind.

(b) Der Käufer seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist. Mängel sind insoweit innerhalb von 8 Tagen nach deren Kenntnis zu rügen.

(c) Der Käufer nicht in Zahlungsverzug ist.
(5) Zur Vornahme aller dem Verkäufer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatz-

lieferungen hat der Käufer, nach Verständigung mit dem Verkäufer, die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben.
Andernfalls ist der Verkäufer von den Schadensfolgen freigestellt, die deswegen eintreten, weil der Käufer den Verkäufer
nicht die erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die notwendigen Mangelbeseitigungsmaßnahmen bzw.
Ersatzlieferungen vorzunehmen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unver-
hältnismäßig großer Schäden - wobei der Verkäufer sofort zu verständigen ist - oder wenn der Verkäufer mit der
Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen
und vom Verkäufer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

(6) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke),
479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche), 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. Für Ersatzstücke bzw.
Nachbesserung haftet der Verkäufer bis zum Ablauf der für den ursprünglichen Liefergegenstand geltenden

(7) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bestehen nur insoweit als der Käufer mit seinem Abnehmer keine
über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffs-
anspruchs gilt Ziffer § 6 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(8) Mängelrügen berechtigen den Käufer nur dann dazu, den Kaufpreis für die Ware zurückzuhalten, sofern und soweit die
Ansprüche des Käufers unbestritten bestehen oder rechtskräftig festgestellt sind.

(9) Im Falle der Ersatzlieferung ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die Waren oder Leistungen, für den Ersatz geliefert
wird, nach Maßgabe der §§ 346-348 BGB zurückzugewähren.

§ 7 Rücksendungen
(1) Alle Rücksendungen bedürfen einer vorherigen Vereinbarung mit dem Verkäufer sowie einer von dem Verkäufer zu verge-

benden Mare-Nummern.
(2) Sämtliche Rücksendungen müssen frei erfolgen. Unfreie Lieferungen werden vom Verkäufer nicht angenommen. Bei vom

Verkäufer zu vertretenden Nachbesserungen/Ersatzlieferungen werden dem Käufer die entstandenen Frachtkosten un-
mittelbar gutgeschrieben.

(3) Auf alle Rücksendungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 15% vom Einkaufswert erhoben, sofern kein vom Verkäufer zu
vertretender Mangel vorliegt.

§ 8 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche
(1) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Ferner bleibt die Haftung des Verkäufers

aus einer übernommenen Garantie unberührt.
(2) Aufendungsersatzansprüche des Käufers sind beschränkt auf den Betrag des Interesses, welches  dieser an der Erfüllung

des Vertrages hat.
(3) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(4) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Ferner bleibt die Haftung des Verkäufers

aus einer übernommenen Garantie unberührt.
(5) Aufwendungsersatzansprüche des Käufers sind beschränkt auf den Betrag des Interesses, welches dieser an der

Erfüllung des Vertrages hat.
(6) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Bis zu Erfüllung- bei Annahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren unwiderruflicher Gutschrift- Aller Forderungen,
einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den
Käufer jetzt oder künftig zustehen, wird dem Verkäufer die nachfolgend beschriebenen Sicherheiten gewährt. Der Verkäufer
verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Verkäufers insoweit freizugeben, als der Wert seiner
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen nachhaltig um mehr also 20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegen dem Verkäufer.
(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache vor. Der Käufer verwahrt die Ware, an der dem Verkäufer des

Eigentum zusteht (Vorbehaltsware) unentgeltlich.
(2) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr zu veräußern. Solange er nicht in

Zahlungsverzug ist. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bzgl. Der Vorbehaltsware entstehen-
den Forderungen (insbesondere Ersatzansprüche gegenüber einer Versicherung und wegen unerlaubter Handlung),
einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent, tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber in vollem
Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen
Forderungen für dessen Rechnungen im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerru-
fen werden, wenn der Käufer sich in Zahlungsverzug befindet oder dem Verkäufer begründete Umstände bekannt werden,
die Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit des Käufers in Frage stellen. In einem solchen Fall kann der Verkäufer verlan-
gen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schludern die Abtretung  mitteilt.

(3) Der Käufer ist nur berechtigt, die Forderungen, die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich
der Vorbehaltsware entstehen, im Wege des echten Factoring abzutreten, wenn dies dem Verkäufer unverzüglich ange-
zeigt wird. Mit Gutschrift des Factoringlöses wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig.
Bereits jetzt tritt der Käufer seine gegenwärtigen und zukünftige Ansprüche gegen den Factor aus dem Ankauf von
Weiterveräußerungsforderungen, soweit sie die vom Verkäufer gelieferten Waren oder Leistungen betreffen, an diesen ab.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen hat der Käufer auf
das Eigentum oder Forderungsinhaberschaft des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu benachrichtigen
sowie die Kosten zur Beseitigung des Eingriffs - insbesondere die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage
gemäß § 771 ZPO – zu erstatten, wenn sie nicht von dem Dritten erlangt werden können.

(5) Bei Zahlungsverzug oder sonstigem vertragswidrigem Verhalten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, die Vor-
behaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte zu verlangen. In der
Zurücknahme und in der Pfändung der Kaufsache durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der
Verkäufer hatte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Nach Rücknahme der Kaufsache ist der Verkäufer zu deren
Verwertung berechtigt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers- abzüglich angemessener Ver-
wertungskosten- anzurechnen.

§ 10 Zahlungen 
(1) Soweit sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung

fällig.
(2) Soweit keine abweichenden Zahlungsziele vereinbart wurden, tritt Verzug 30 Tage nach Rechnungsstellung ein.

Verzugszinsen werden mit 8 % p.a. über dem Basiszinssatz berechnet. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
hierdurch nicht ausgeschlossen.

(3) Der Verkäufer gewährt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 3% Skonto.
(4) Der Verkäufer ist berechtigt, Zahlungen des Käufers zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten

und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und
zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(5) Sämtliche Zahlungen sind spesenfrei auf das vom Verkäufer angegebene Konto zu leisten. Voraussetzungen für Skonto-
Inanspruchnahme ist der vorherige Ausgleich aller fälligen Rechnungsbeträge aus vorangegangenen Lieferungen.

(6) Die Ablehnung con Schecks oder Wechseln erfolgt stets nur zahlungshalber. Die Skonto- und Wechselspesen gehen zu
Lasten des Käufers und sind sofort fällig.

(7) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks oder
Wechseln gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck oder Wechsel unwiderruflich gutgeschrieben ist.

(8) Wenn der Käufer sich nachhältig in Zahlungsverzug befindet, sowie Schecks oder Wechsel zu Protest gehen, oder der
Käufer zahlungsunfähig ist, das Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt wird, oder der Käufer falsche Angaben über seine
Kreditwürdigkeit macht, dann ist der Verkäufer berechtigt, bestellte aber noch nicht ausgelieferte Waren oder erbrachte
Leistungen so lange zurückzuhalten, bis der Käufer die Gegenleistung und alle aus dem selben rechtlichen Verhältnis fol-
genden fälligen Forderungen des Verkäufers bewirkt oder in entsprechender Höhe Sicherheit geleistet hat. Der Verkäufer
ist in diesen Fällen nach erfolgloser Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Käufer trotz
Aufforderung diese Forderungen oder eine entsprechende Sicherheit nicht leistet.

(9) Der Käufer ist zur Aufrechnung mit Ansprüchen aller Art gegen den Verkäufer und zur Geltendmachung eines Zurück-
behaltungsrechts nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt werden oder unstreitig sind.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Herstellerwerk bzw. das Auslieferungslager des Verkäufers. Erfüllungsort für die

Zahlung ist der Geschäftsitz des Verkäufers.
(2) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an einem sonsti-

gen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
(3) Für diese Geschäftsbedingungen und die genannten Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und Käufer gilt das

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts, des einheitlichen UN-Kaufrechts oder son-
stiger Konventionen über das Recht des Warenkaufs.

§ 12 Teilnichtigkeit 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstige Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Stand 10/2005

Modell             Art.-Nr.        Beschreibung            Verkaufseinheit Farbe                   EK €*     VK €**

Modell   Art.-Nr.  Beschreibung Farbe    EK €*     VK €**

§ 1 Geltung der Geschäftsbedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen einschließlich aller Nebenleistungen, Auskünfte, Angebote und Vertragsab-  
 schlüsse des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle  
 zukünftigen verträglichen Beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
(2)  Den Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Geschäftsbedingungen 
 des Käufers sind nur für den Verkäufer verbindlich, wenn dieser die Geschäftsbedingungen des Käufers   
 ausdrücklich schriftlich anerkannt.Die Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in   
 Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers  
 die Lieferung vorbehaltlos ausführt.
(3)  Diese Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen i.S.v. § 14 BGB, wenn der Vertrag zum   
 Betrieb des Unternehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und   
 öffentlichrechtlichen Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluß

(1)  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Auf Angebote des Käufers hin kommen alle Verträge  
 mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers, spätestens mit Übersendung der Ware   
 zustande.
(2)  Maßgebend für den Inhalt des Vertrages sind die Auftragsbestätigungen unsere Allgemeine Geschäftsbedin- 
 gungen. Hiervon abweichende Vereinbarungen, Ergänzungen und Nebenarbeiten, auch durch die Vertreter   
 des Verkäufers, bedürfen stets der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer.
 
§ 3 Vertragsleistungen des Verkäufers

(1)  Die technischen Daten der Kataloge, Listen, Abbildungen und Zeichnungen (einschließlich Gewichts- und   
 Maßangaben) sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Das gleiche gilt für alle Daten der   
 Verkaufsunterlagen des Verkäufers. Solche Angaben stellen jedoch keine Garantiezusagen dar; 
 Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen Bestätigung durch den Verkäufer.
(2) Der Verkäufer kann jederzeit andere als die bestellten Waren liefern- beispielsweise bei technischen   
 Änderungen, Produktionsänderungen, Nachfolgemodellen-, sofern die Änderung oder Abweichung für den  
 Käufer zumutbar ist, insbesondere wenn sie ihm günstig oder unwesentlich ist.

§ 4 Preise

(1)  Alle Lieferungen erfolgen zu den am Tage des Versandes gültigen Listenpreisen des Verkäufers zzgl. der   
 jeweils geltenden Umsatzsteuer.
(2)  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, seine Erzeugnisse mit unverbindlichen Preis-Empfehlungen zu   
 versehen.

§ 5 Lieferung und Lieferzeiten

(1) Die Lieferungen erfolgen ab Auslieferungslager. Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der 
 Ware geht auf den Käufer über, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben ist,  
 spätestens jedoch mit Verlassen des Werks oder des Lagers des Verkäufers. Dies gilt auch dann, wenn   
 frachtfreie Lieferung  vereinbart ist. Der Versand erfolgt im Auftrag des Käufers.
(2)  Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der   
 Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft  
 auf den Käufer über. Jedoch ist der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die 
 Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.
(3) Der Verkäufer versendet mit Transportmitteln seiner Wahl auf seine Kosten und auf Gefahr des Käufers   
 an dessen Geschäftsadresse. Falls der Käufer Sonderwünsche hinsichtlich der Versendung hat, ist der  
 Verkäufer berechtigt, dadurch entstehende Mehrkosten dem Käufer in Rechnung zu stellen.  
 Transportschäden hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 Das Schadensprotokoll des Frachtführers ist beizufügen.
(4)  Wird eine Mindestauftragssumme von EURO 200,– ohne Mehrwertsteuer unterschritten, so ist der   
 Verkäufer berechtigt, dem Käufer die Kosten für Verpackung und Versendung in Rechnung zu stellen.
(5)  Der Verkäufer ist zu Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern diese für den Käufer nicht unzumutbar sind.
(6)  Liefertermine und Lieferfristen sind nur bei schriftlicher oder fernschriftlicher Bestätigung durch den   
 Verkäufer verbindlich. Der Liefertermine bezeichnet den Abgang vom Werk bzw. Lager. Oder die Mitteilung  
 der Versandbereitschaft.
(7) Wird die vom Verkäufer geschuldete Lieferung oder Leistung im Falle höherer Gewalt oder durch sonstige  
 unvorhersehbare und von ihm unverschuldete Umstände verzögert (z.B. Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen,  
 Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen- jeweils auch bei den Vorlieferanten  
 sowie nicht rechtzeitige Selbstbelieferung), so verlängert such die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung  
 und einer angemessenen Anlauffrist. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich oder   
 unzumutbar, so wird der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich die Lieferzeit oder 
 wird der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatz- 
 ansprüche herleiten. Soweit der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei wird, gewährt er etwa erbrachte  
 Vorleistungen des Käufers zurück.
(8)  Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers bleibt unberührt, setzt aber voraus, dass der Verkäufer die   
 Verzögerung zu vertreten hat. Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer 
 angemessenen Frist zu erklären, ob er nach Fristablauf wegen Verzögerung der Lieferung vom Vertrag   
 zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz verlangt oder auf die  
 Lieferung besteht.
(9) Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, so wird der Verkäufer dem Käufer - beginnend  
 ein Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft - die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnen.  
 Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer angemessenen Frist und nach einer  
 entsprechenden Vorankündigung anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit  
 angemesser verlängerter Frist zu beliefern.
(10) Der Verkauf der gelieferten Ware ist ausschließlich an Endverbraucher gestattet. Bei Abgabe an   
 Wiederverkäufer ist der Verkäufer berechtigt, vom Käufer für jeden vertragswidrig verkauften Artikel eine  
 Vertragsstrafe in Höhe des erzielten Verkaufspreises, mindestens aber in Höhe seiner Abgabepreise zu  
 verlangen, von bestätigten Aufträgen zurückzutreten und den Käufer von weiterer Belieferung aus 
 zuschließen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Verkäufers bleiben ausdrücklich unberührt.

§ 6 Sach- und Rechtsmängel

(1)  Der Verkäufer erbringt die zugesagten Leistungen nach dem zur Zeit der Beauftragung geltenden Stand 
 der Technik sowie den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und unter Beachtung der branchenüblichen  
 Sorgfalt.
(2)  Soweit die Leistung des Verkäufers innerhalb der Verjährungsfrist einen Sach- oder Rechtsmangel 
 (nachstehend: Mangel) aufweist, dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag, 
 hat der Käufer nach der Wahl des Verkäufers Anspruch auf Nacherfüllung durch Nachbesserung oder  
 Nachlieferung. Die hierzu notwendigen Aufwendungen, wie z. B. Lohn-,Material-, Transport- und 
 Wegekosten trägt der Verkäufer nur, soweit diese Aufwendungen sich nicht dadurch erhöhen, dass ein  
 Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Käufers verbracht wurde, es sei  
 denn, diese Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden Eigentum  
 des Verkäufers.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt - unbeschadet etwaiger  
 Schadensersatzund Aufwendungsersatzansprüche gemäß § 8 - die Vergütung zu mindern oder – sofern die  
 Pflichtverletzung des Verkäufers nicht nur unerheblich ist - vom Vertrag zurückzutreten.
(4) Voraussetzung für die Haftung der Verkäufer für Mängel ist, dass
 (a) keine der folgenden Umstände vorliegen:
  Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. in Betriebsetzung durch den  
  Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
  Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit  
  diese Umstände nicht auf Verschulden des Verkäufers zurückzuführen sind.
 (b)  der Käufer seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungs- 
  gemäß nachgekommen ist. Mängel sind insoweit innerhalb von 8 Tagen nach deren Kenntnis zu rügen.
 (c)  der Käufer nicht in Zahlungsverzug ist.
(5) Zur Vornahme aller dem Verkäufer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und  
 Ersatzlieferungen hat der Käufer, nach Verständigung mit dem Verkäufer, die erforderliche Zeit und 
 Gelegenheit zu geben. Andernfalls ist der Verkäufer von den Schadensfolgen freigestellt, die deswegen  
 eintreten, weil der Käufer den Verkäufer nicht die erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die  
 notwendigen Mangelbeseitigungsmaßnahmen bzw. Ersatzlieferungen vorzunehmen. Nur in dringenden  
 Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden - wobei  
 der Verkäufer sofort zu verständigen ist - oder wenn der Verkäufer mit der Beseitigung des Mangels in 
 Verzug ist, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom  
 Verkäufer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
(6)  Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr.2  
 (Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche), 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere  
 Fristen vorschreibt. Für Ersatzstücke bzw. Nachbesserung haftet der Verkäufer bis zum Ablauf der für  
 den ursprünglichen Liefergegenstand geltenden Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer  
 bestehen nur insoweit als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche  
 hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs gilt Ziffer § 6  
 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(7) Mängelrügen berechtigen den Käufer nur dann dazu, den Kaufpreis für die Ware zurückzuhalten, 
 sofern und soweit die Ansprüche des Käufers unbestritten bestehen oder rechtskräftig festgestellt sind.
(8)  Im Falle der Ersatzlieferung ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die Waren oder Leistungen, 
 für den Ersatz geliefert wird, nach Maßgabe der §§ 346-348 BGB zurückzugewähren.

§ 7 Vororder

(1) Eine Vororder ist verbindlich. Mit der Annahme durch den Verkäufer kommt ein wirksamer Vertrag  
 zustande.
(2) Zu Stornierungen ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des   
 Verkäufers. 
(3) Auf alle Stornierungen gemäß § 7 (2) wird eine Stornogebühr von 30% des Einkaufswerts erhoben.

§ 8 Rücksendungen

(1) Alle Rücksendungen von gelieferter Ware, zu denen der Verkäufer nicht verpflichtet ist, bedürfen der   
 vorherigen Zustimmung des Verkäufers sowie einer vom Verkäufer zu vergebenden MARE-Nummer.
(2) Sämtliche Rücksendungen müssen frei erfolgen. Unfreie Lieferungen werden vom Verkäufer nicht  
 angenommen. Bei vom Verkäufer zu vertretenden Nachbesserungen/Ersatzlieferungen werden dem Käufer  
 die entstandenen Frachtkosten unmittelbar gutgeschrieben.
(3) Auf alle Rücksendungen gemäß § 8 (1) wird eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Einkaufswerts 
 erhoben.

§ 9 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche

(1) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Ferner bleibt die Haftung  
 des Verkäufers aus einer übernommenen Garantie unberührt.
(2) Aufendungsersatzansprüche des Käufers sind beschränkt auf den Betrag des Interesses, welches dieser an  
 der Erfüllung des Vertrages hat.
(3) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche  
 Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(4) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 Ferner bleibt die Haftung des Verkäufers aus einer übernommenen Garantie unberührt.
(5) Aufwendungsersatzansprüche des Käufers sind beschränkt auf den Betrag des Interesses, welches dieser 
 an der Erfüllung des Vertrages hat.
(6) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche   
 Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

Bis zu Erfüllung- bei Annahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren unwiderruflicher Gutschrift- Aller 
Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent, die dem Verkäufer aus jedem 
Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, wird dem Verkäufer die nachfolgend beschriebenen 
Sicherheiten gewährt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Verkäufers insoweit freizugeben, als der Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden Forderungen nachhaltig um 
mehr also 20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegen dem Verkäufer.

(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache vor. Der Käufer verwahrt die Ware, 
 an der dem Verkäufer des Eigentum zusteht (Vorbehaltsware) unentgeltlich.
(2) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr zu veräußern.  
 Solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund 
 bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (insbesondere Ersatzansprüche gegenüber einer   
 Versicherung und wegen unerlaubter Handlung), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem 
 Kontokorrent, tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab.   
 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für  
 dessen Rechnungen im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen  
 werden, wenn der Käufer sich in Zahlungsverzug befindet oder dem Verkäufer begründete Umstände  
 bekannt werden, die Kreditwürdigkeit oder Zahlungsfähigkeit des Käufers in Frage stellen. 
 In einem solchen Fall kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen  
 und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen  
 Unterlagen aushändigt und den Schludern die Abtretung mitteilt.
(3) Der Käufer ist nur berechtigt, die Forderungen, die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechts- 
 grund bezüglich der Vorbehaltsware entstehen, im Wege des echten Factoring abzutreten, wenn dies dem   
 Verkäufer unverzüglich angezeigt wird. Mit Gutschrift des Factoringlöses wird die Forderung des Verkäufes  
 sofort fällig. Bereits jetzt tritt der Käufer seine gegenwärtigen und zukünftige Ansprüche gegen den Factor  
 aus dem Ankauf von Weiterveräußerungsforderungen, soweit sie die vom Verkäufer gelieferten Waren oder  
 Leistungen betreffen, an diesen ab.
(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware oder die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen  
 hat der Käufer auf das Eigentum oder Forderungsinhaberschaft des Verkäufers hinzuweisen und diesen  
 unverzüglich zu benachrichtigen sowie die Kosten zur Beseitigung des Eingriffs - insbesondere die 
 gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO – zu erstatten, wenn sie nicht  
 von dem Dritten erlangt werden können.
(5) Bei Zahlungsverzug oder sonstigem vertragswidrigem Verhalten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt,  
 die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche gegen Dritte  
 zu verlangen. In der Zurücknahme und in der Pfändung der Kaufsache durch den Verkäufer liegt kein  
 Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Verkäufer hatte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
 Nach Rücknahme der Kaufsache ist der Verkäufer zu deren Verwertung berechtigt, der Verwertungserlös 
 ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers- abzüglich angemessener Verwertungskostenanzurechnen.

§ 11 Zahlungen

(1) Soweit sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne jeden  
 Abzug zur Zahlung fällig.
(2)  Soweit keine abweichenden Zahlungsziele vereinbart wurden, tritt Verzug 30 Tage nach Rechnungsstellung  
 ein. Verzugszinsen werden mit 8 % p.a. über dem Basiszinssatz berechnet. Die Geltendmachung eines  
 weiteren Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
(3) Der Verkäufer gewährt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 3% Skonto.
(4) Der Verkäufer ist berechtigt, Zahlungen des Käufers zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind  
 bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten,  
 dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
(5) Sämtliche Zahlungen sind spesenfrei auf das vom Verkäufer angegebene Konto zu leisten. Voraussetzungen  
 für Skonto-Inanspruchnahme ist der vorherige Ausgleich aller fälligen Rechnungsbeträge aus voran-  
 gegangenen Lieferungen.
(6)  Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln erfolgt stets nur zahlungshalber. Die Skonto- und Wechselspesen  
 gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig.
(7) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von   
 Schecks oder Wechseln gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck oder Wechsel unwiderruflich   
 gutgeschrieben ist.
(8) Wenn der Käufer sich nachhaltig in Zahlungsverzug befindet, sowie Schecks oder Wechsel zu Protest  
 gehen, oder der Käufer zahlungsunfähig ist, das Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt wird, oder der  
 Käufer falsche Angaben über seine Kreditwürdigkeit macht, dann ist der Verkäufer berechtigt, bestellte  
 aber noch nicht ausgelieferte Waren oder erbrachte Leistungen so lange zurückzuhalten, bis der Käufer  
 die Gegenleistung und alle aus dem selben rechtlichen Verhältnis folgenden fälligen Forderungen des  
 Verkäufers bewirkt oder in entsprechender Höhe Sicherheit geleistet hat. Der Verkäufer ist in diesen Fällen  
 nach erfolgloser Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Käufer trotz Aufforderung  
 diese Forderungen oder eine entsprechende Sicherheit nicht leistet.
(9) Der Käufer ist zur Aufrechnung mit Ansprüchen aller Art gegen den Verkäufer und zur Geltendmachung   
 eines Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
 werden oder unstreitig sind.

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Herstellerwerk bzw. das Auslieferungslager des Verkäufers. 
 Erfüllungsort für die Zahlung ist der Geschäftsitz des Verkäufers.
(2) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, 
 den Käufer auch an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
(3) Für diese Geschäftsbedingungen und die genannten Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und 
 Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts, 
 des einheitlichen UN-Kaufrechts oder sonstiger Konventionen über das Recht des Warenkaufs.

§ 13 Teilnichtigkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Ver-
einbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstige Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt.
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